
Datum, Stempel der Schule 

Telefonnummer der Schule 

An das 

Landratsamt Altötting 
Kreisverwaltungsbehörde 
Bahnhofstraße 38 
84503 Altötting 

oder 

Anregung auf Durchführung eines Bußgeldverfahrens 
„Mit Geldbuße kann belegt werden, wer als Schulpflichtige oder Schulpflichtiger am Unterricht oder an den 
sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen (Art. 56 Abs. 4 BayEUG) vorsätzlich nicht teilnimmt.“ (Art. 119 
Abs. 1 Nr. 4 BayEUG) 

Antrag auf Durchführung des Schulzwangs 
„Nimmt eine Schulpflichtige oder ein Schulpflichtiger ohne berechtigten Grund am Unterricht oder an 
den sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen (Art. 56 Abs. 4 Satz 3 BayEUG) nicht teil, so kann die 
Schule bei der Kreisverwaltungsbehörde die Durchführung des Schulzwangs beantragen.“ (Art. 118 
BayEUG) 

Aufgrund obiger Vorschrift wird beantragt, der Schule zwangsweise vorzuführen bzw. 
ein Bußgeldverfahren zu eröffnen: 
Name, Vorname Geburtsdatum 

Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort Nationalität 

Name des Vaters Name der Mutter 

Telefonnummer  des/der  Erziehungsberechtigten 

Klasse Name der Klassenlehrerin/des Klassenlehrers 

Begründung des Antrags: 

Der/die Schüler/Schülerin blieb ohne berechtigten Grund an folgenden Tagen: 

dem Unterricht fern. 

Die getroffenen Maßnahmen seitens der Schule blieben bisher erfolglos (siehe 
Seite 2). Wegen besonderer Nachhaltigkeit der Verletzung der Teilnahmepflicht am 
Unterricht ist die Durchführung von Schulzwang bzw. Bußgeldverfahren notwendig. 

Bitte Seite 2 beachten, unbedingt ausfüllen und unterschreiben! 
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Folgende verpflichtende Maßnahmen wurden bisher von der Klassenlehrkraft/ 
der Schulleitung durchgeführt: 

schulische Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 

    Gespräch mit dem Schüler/der Schülerin 

   Mitteilung am: 

    Nacharbeit am: 

    Gespräch mit den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 

   Empfehlung einer fachärztlichen Untersuchung 

    Attestpflicht seit: 

    Verweis am: 

    Verschärfter Verweis am: 

    Sonstiges: 

Einbeziehung von 

    Schulpsychologe (Name, Datum, Sonstiges) 

    Mobiler Sonderpädagogischer Dienst (Name, Datum, Sonstiges) 

    Jugendsozialarbeit an Schulen (Name, Datum, Sonstiges) 

    Amt für Kinder, Jugend und Familie (Name, Datum, Sonstiges) 

Hinweis an den/die Sorgeberechtigte/n erfolgte schriftlich am: 

Besondere Hinweise: 

Kontaktdaten (Klassenleitung/Schulpsychologe/JaS für Rückfragen)

Ort, Datum Unterschrift der Schulleitung 
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